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Stand: 28.07.2014
00000.592010 Zuwendung anläßlich der Geburt von 

Kindern
1.000,00 2.012,11 1.012,11 0,00 1.012,11 Beschaffung von Baby-Badetüchern

02000.640000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle 3.300,00 3.755,87 455,87 0,00 455,87 gestiegener Beitrag für Unfallkasse und 
Kommunalen Schadensausgleich

02000.661000 Mitgliedsbeiträge 2.600,00 2.612,02 12,02 0,00 12,02 gestiegener Beitrag für den Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetag

13000.640000 Versicherung der Feuerwehrangehörigen 5.000,00 5.325,97 325,97 0,00 325,97 Umlage für die Feuerwehr-Unfallkasse

46400.540000 Bewirtschaftungskosten Kiga 2.500,00 4.065,56 1.565,56 0,00 1.565,56 Trinkwasseruntersuchungen auf Legionellen
63000.510000 Unterhaltung Straßen und Wege 22.000,00 23.047,39 1.047,39 0,00 1.047,39 diverse Baumschnittarbeiten, Beseitigung von 

Versackungen sowie Trummenregulierung

63000.650000 Geschäftsausgaben Straßen und Wege 2.500,00 3.722,04 1.222,04 0,00 1.222,04 Erstellung Verkehrsgutachten für Kreisverkehr

79100.655000 Kofinanzierung Aktivregion 2.000,00 2.175,25 175,25 0,00 175,25 Kofinanzierungsanteil für die Integrierte 
Entwicklungsstrategie der Aktivregion zur 
Förderperiode 2014 - 2020 

90000.832200 Amtsumlage 348.800,00 350.098,16 1.298,16 0,00 1.298,16 Die endgültige Festsetzung der Grund- und 
Garantiebeträge für die Schlüsselzuweisung 2014 
erhöhen die Umlagegrundlagen zur Berechnung 
der Amtsumlage

56280.960000 Baukosten Skateanlage 0,00 365,33 365,33 0,00 365,33 restliche Architektenleistungen für den Neubau 
der Skateanlage

88100.950000 Planungs- und Baukosten Familienzentrum 0,00 2.299,08 2.299,08 0,00 2.299,08 Planungskosten für Projektanmeldung zur 
Förderung durch die AktivRegion

9.778,78

Information des Bürgermeisters
für das 1. Halbjahr 2014 gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Summe des Berichts gemäß § 4 der Haushaltssatzung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, über- und außerplanmäßige Ausgaben im Sinne des § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung zu leisten, wenn ihr Betrag im Einzelfall 2.500,-- € nicht übersteigt. Die 
Zustimmung gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Bürgermeister ist verpflichtet, die Gemeindevertretung mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu 
informieren. 

Gemeinde Heist


